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KUNDMACHUNG 
 

gemäß § 94 Abs 1 Oö. GemO 1990 idgF wird folgende Verordnung kundgemacht: 
 
 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Ostermiething vom 12. 12. 2016, mit der die 
 
 

Lustbarkeitsabgabeordnung 2016 
der Marktgemeinde Ostermiething  

(Änderung Nr. 1) 
 
 

vom 15. 02. 2016 geändert wird. 
 

ARTIKEL I 
 

§ 3 lautet wie folgt: 
 

§ 3 
Abgabenschuldner 

 
Als Abgabenschuldner ist abgabepflichtig, 
 
❖ bei den mit Karten entgeltlich zugänglichen Veranstaltungen/Vergnügungen 

- der Unternehmer, auf dessen Rechnung oder in dessen Namen die 
Veranstaltung/Vergnügung durchgeführt wird. 

- derjenige, der sich öffentlich als Veranstalter ankündigt oder den Behörden 
gegenüber als solcher auftritt 

 
❖ beim Betrieb von Spielapparaten 

- die Veranstalterin (Unternehmerin) bzw. der Veranstalter (Unternehmer), auf deren 
bzw. dessen Rechnung oder in deren bzw. dessen Namen Spielapparate betrieben 
werden 

- diejenige oder derjenige, die bzw. der den Behörden gegenüber als Veranstalterin 
(Unternehmerin) bzw. Veranstalter (Unternehmer) auftritt, 

- diejenige oder derjenige, die oder der sich öffentlich als Veranstalterin 
(Unternehmerin) bzw. Veranstalter (Unternehmer) ankündigt 
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❖ beim Betrieb von Wettterminals 
- das den jeweiligen Wettterminal betreibende Wettunternehmen, wie 

Buchmacherinnen und Buchmacher, Totalisateurinnen und Totalisateure, 
Vermittlerinnen und Vermittler (§ 2 Z. 9 Oö. Wettgesetz). 

 
 

ARTIKEL II 
 

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in 
Kraft.  
Damit treten die anderslautenden Bestimmungen der Lustbarkeitsabgabeordnung 2016 vom 
15. 02. 2016 außer Kraft.  
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 

Gerhard Holzner 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 13. 12. 2016 
 
Abgenommen am: 28. 12. 2016 

 
 

 
 
 
 


